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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Klaus-Jürgen Warnick, Dr. Gregor Gysi und der Gruppe der PDS 

Mietpreis- und Belegungsbindungen für Wohnungen 

Ab 1. Januar 1998 gilt auch in den neuen Bundesländern das 
Vergleichsmietensystem ohne Einschränkungen. Es läßt regel-
mäßige Mieterhöhungen zu. Zusätzlich werden durch die Ab-
schaffung der Kappungsgrenze für Modernisierungsumlagen 
weitere Mietsteigerungen zu erwarten sein. Gleichzeitig nimmt 
jedoch die Anzahl der einkommensschwachen Familien und 
Haushalte, vor allem durch die weiter wachsende Arbeitslosigkeit, 
und die Anzahl der Sozialhilfeempfänger und Sozialhilfeemp-
fängerinnen zu. 

Nach dem bislang geltenden Zweiten Wohnungsbaugesetz ist die 
Förderung des Sozialwohnungsbaus - ergänzt durch Mietpreis- 
und Belegungsbindungen und durch das Wohngeld - dazu be-
stimmt, eine ausreichende Wohnungsversorgung aller Bevölke-
rungsschichten entsprechend den unterschiedlichen Wohn-
bedürfnissen zu ermöglichen und diese namentlich für diejenigen 
Wohnungssuchenden sicherzustellen, die hierzu selbst nicht in 
der Lage sind. 

Für den Osten des Landes wurde im Einigungsvertrag zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati-
schen Republik versäumt, den ehemals volkseigenen und genos-
senschaftlichen Wohnungsbestand als Sozialwohnungsbestand 
anzuerkennen. Dieser gesamte Bestand gilt, obwohl mit staat-
licher Förderung errichtet und von der Bundesrepublik Deutsch-
land nach dem Altschuldenhilfegesetz (AHG) mit Zinshilfen ge-
fördert, als frei finanziert. Durch das AHG wurde den neuen Bun-
desländern lediglich die Möglichkeit der Belegungsbindung eines 
Teiles der Wohnungen eingeräumt. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

I. Anzahl der Berechtigten auf einen Wohnberechtigungsschein 

1. Wie hoch sind die Anzahl und der Anteil der p rivaten Haus-
halte in den einzelnen neuen Bundesländern und Ostberlin, 
die nach den gesetzlichen Bestimmungen des Bundes und der 
Länder Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein bzw. 
eine Sozialwohnung hätten? 
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2. Wie hoch ist die Anzahl und dieser Anteil in den westlichen 
Bundesländern und Westberlin? 

3. Wie hoch ist die Anzahl und der Anteil an diesen Haushalten, 
die mit einer Sozialwohnung versorgt sind? 

II. Wohnbelastungsquoten 

4. Wie hoch ist die Anzahl und der Anteil der p rivaten Haushalte 
in den östlichen Bundesländern und Ostberlin, deren Wohn-

belastungsquote über 25 Prozent des verfügbaren Einkom-
mens beträgt? 

5. Wie hoch ist diese Anzahl und dieser Anteil in den westlichen 
Bundesländern und Westberlin? 

6. Wie stellt sich die Situation speziell bei den Einpersonen-
Haushalten dar? 

III. Belegungs- und mietpreisgebundene Wohnungen 

7. Wie viele belegungs- und mietpreisgebundene Wohnungen 
(Anzahl und Anteil am Wohnungsbestand) gibt es in den ein-
zelnen neuen Bundesländern und Ostberlin, aufgegliedert 
nach den Unternehmensformen 

— kommunale Wohnungsgesellschaften, 

— Wohnungsgenossenschaften, 

— sonstige Vermieter? 

Wie viele davon sind ausschließlich belegungsgebunden? 

8. Wie viele belegungs- und mietpreisgebundene Wohnungen 
(Anzahl und Anteil am Wohnungsbestand) gibt es in den ein-
zelnen westlichen Bundesländern und Westberlin, aufge-
gliedert nach den Unternehmensformen 

— kommunale Wohnungsgesellschaften, 

— Wohnungsgenossenschaften, 

— sonstige Vermieter? 

9. Wie groß wird die Anzahl und der Anteil der Wohnungen in 
den einzelnen neuen Bundesländern und Ostberlin sein, für 
die nach dem 1. Januar 1998 eine Mietpreisbindung existiert? 

10. Wie viele und welche Mietpreis- und Belegungsbindungen 
mit welcher Dauer wurden in den neuen Ländern bei den ein-
zelnen Unternehmensformen 

— aufgrund des sozialen Wohnungsneubaus, 

— aufgrund der Förderung der Modernisierung bei der sozia-
len Stadterneuerung, 

— nach Inanspruchnahme von Altschuldenhilfe laut Gesetz, 

— aufgrund sonstiger Vereinbarungen über Belegungs-
bindungen bzw. Rechtsverordnungen begründet? 

11. Welche Anzahl und welchen Anteil mietpreis- und/oder bele-
gungsgebundener Wohnungen wird es nach jetziger Voraus-
sicht in den alten und in den neuen Bundesländern nach dem 

Jahr 2003 geben? 
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12. Reicht dieser Bestand an belegungs- und mietpreisgebun-
denen Wohnungen nach Auffassung der Bundesregierung 
aus, um für die Zukunft ein ausreichendes Angebot an Woh-
nungen für Mieterinnen und Mieter verfügbar zu haben, die 
sich am freien Wohnungsmarkt nicht ausreichend mit Wohn-

raum versorgen können? 

13. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, um gege-
benenfalls vorhandene Defizite an mietpreisgebundenen 
Wohnungen auszugleichen? 

14. Hält es die Bundesregierung für geboten, für die in den öst-
lichen Bundesländern und Ostberlin nach dem Altschulden-

hilfegesetz belegungsgebundenen Wohnungen eine Mieter-
höhungsbegrenzung einzuführen, wie sie nach dem Entwurf 

des Wohnungsbaureformgesetzes, speziell des Anpassungs-
gesetzes, für den Sozialwohnungsbestand in den westlichen 

Bundesländern vorgesehen ist? 

Bonn, den 12. Dezember 1997 

Klaus-Jürgen Warnick 
Dr. Gregor Gysi und Gruppe 




